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Festlegung Uber die nahere Ausgestaltung und das
Verfahren zur Bestimmung des Qualitatselementes
hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit flir Elektrizitats-
verteilernetze nach den §§ 19 und 20 ARegV fur die
Jahre 2021 bis 2023 in der Zustandigkeit der Regulie-
rungskammer Nordrhein-Westfalen (Methodik-Be-
schluss) Bekanntmachung der Regulierungskammer

Festlegung liber die ndhere Ausgestaltung und das Verfahren
zur Bestimmung des Qualitdatselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit
fur Elektrizitatsverteilernetze nach den §§ 19 und 20 ARegV
flir die Jahre 2021 bis 2023 in der Zustandigkeit
der Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen (Methodik-Beschluss)

Bekanntmachung der Regulierungskammer

VI B 6 - 83.26.01 (Strom)

Vom 11. Juni 2021

§ 19 Absatz 2 ARegV schreibt flr Elektrizitatsverteilnetze ab der zweiten Regulierungsperiode
(2014 - 2018) die Anwendung eines Qualitatselements vor, das die Zuverlassigkeit und Leis-
tungsfahigkeit des Netzbetriebs ausdruickt. Netzzuverlassigkeit beschreibt die Fahigkeit des En-
ergieversorgungsnetzes, Energie moglichst unterbrechungsfrei und unter Einhaltung der Pro-
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duktqualitat zu transportieren. Netzleistungsfahigkeit beschreibt die Fahigkeit des Energiever-
sorgungsnetzes, die Nachfrage nach Ubertragung von Energie zu befriedigen. Das netzbetrei-
ber-individuelle Qualitatselement wird als Zu- oder Abschlag in die Erlosobergrenze einbezogen.

Das Qualitatselement ist nach § 20 ARegV zu bestimmen. Dabei kdnnen die Landesregulierungs-
behdrden die Methodik der Bundesnetzagentur verwenden. Die Regulierungskammer Nordrhein-
Westfalen als Landesregulierungsbehdrde wendet die von der Bundesnetzagentur mit Beschluss
vom 02.12.2020 (BK8-20/00003-A) festgelegte Methodik an. Sie trifft daher fiir die nahere Aus-
gestaltung und das Verfahren zur Bestimmung des Qualitatselementes hinsichtlich der Netzzu-
verlassigkeit flr Elektrizitatsverteilernetze, die gemaB § 54 EnWG der Zustandigkeit der nord-
rhein-westfalischen Regulierungskammer unterliegen, fur die Jahre 2021 bis 2023 die in der An-
lage zu dieser Bekanntmachung beschriebene Festlegung.

Der vollstandige Text der Festlegung einschlieBlich Begrindung ist auf der Internetseite der Re-
gulierungskammer (www.regulierungskammer.nrw.de) veroéffentlicht.

Regulierungskammer

des Landes Nordrhein-Westfalen
40190 Dusseldorf

Tel.: 0211/ 61772 0 (Zentrale)
Fax: 0211/ 61772 762

info@regulierungskammer.nrw.de

MBI. NRW. 2021S. 472.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/2


mailto:info@regulierungskammer.nrw.de

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Festlegung über die nähere Ausgestaltung und das Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze nach den §§ 19 und 20 ARegV für die Jahre 2021 bis 2023 in der Zuständigkeit der Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen (Methodik-Beschluss) Bekanntmachung der Regulierungskammer 

